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s = schriftlich m = mündlich p = praktisch 
Folgende Pflichtfächer sind wie folgt zu prüfen: (Klausur oder 

Hausarbeit) 

1) Kirchenmusikgeschichte s 
m) Grundkurs Latein (nur bei katholischer Kirchen-

musik) s 
n) Orgel-Seminar: 

- Geschichte/Literatur s 
- Orgelkunde s 
- Methodik/Didaktik s 
- Unterrichtspraxis p 

0) Hymnologie/Glaubenslehre (nur bei evangelischer 
Kirchenmusik) s 

Alte Musik (Anlage 2 Nr. 1.5) 

g) Liedkunde s 
h) Ensembleleitung Alte Musik p 
i) Aufführungspraxis s p 

2. Musiklehrerprüfung 
a) Musikpädagogik s 
b) Hauptfach-Seminar: 

- Geschichte/Literatur s 
- Methodik/Didaktik s 
- Unterrichtspraxis p 

c) Stimmbildung/Sprecherziehung p 
d) Chorleitung p 
e) Ensemble/Arrangement s p 
f) Grundlagen der Musikalischen Früherziehung 

einschließlich Orff-Schulwerk s p 
g) Rhythmisch-musikalische Erziehung p 
h) Gehörbildung s m 
i) Tonsatz s m 
k) Unterrichtspraktisches Klavier- oder Gitarrespiel p 
1) Musikgeschichte s 
m) Volksliedkunde s 
n) Allgemeine Musiklehre s 
0) Akustik/lnstrumentenkunde s 
p) Formengeschichte/ Analyse s 

q) Volksmusik-Seminar: 
(nur für Volksmusiklehrer) 

- Geschichte/Literatur s 
- Volksmusikinstrumentenkunde s 
- Methodik (Lied/Musik/Tanz) s 
- Unterrichtspraxis p 

r) Generalbaßspiel p 
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2038-3-2-15-1 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs ordnung 
für den mittleren Gesundheitsdienst 

(ZAPOmGesD) 

Vom 9. September 1990 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs.2 Satz 2 Halbsatz 2 d~s Bayerischen 
Beamtengesetzes erläßt das Bayerische Staatsmini­
sterium des Innern im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verord­
nung: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 

Allgemeines 

§ 1 Geltungsi;>ereich 

Zweiter Teil 

Zulassung und Ausbildung 

§ 2 Einstellungsvoraussetzungen 

§ 3 Fachtheoretische Ausbildung 

§ 4 Zulassungsvoraussetzungen für den Lehrgang 

§ 5 Lehrgangsbescheinigung 

Dri tter Teil 

Anstellungsprüfung 

§ 6 Durchführung der Prüfung 

§ 7 Bestellung, Zusammensetzung und Beschlußfassung des 
Prüfungsausschusses 

§ 8 Prüfer 

§ 9 Zulassung zur Prüfung 

§ 10 Prüfungs abschnitte 

§ 11 Schriftliche Prüfung 

§ 12 Mündliche Prüfung 

§ 13 Praktische Prüfung 

§ 14 Gesamtnoten, Gesamtprüfungsnote 

§ 15 Nichtbestehen der Prüfung 

§ 16 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

§ 17 Wiederholung der Prüfung 

Vierter Teil 

Schlußvorschriften 

§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 19 Übergangsregelung 

Erster Teil 

Allgemeines 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Zulassungs- , Ausbildungs- und Prü­
fungsordnung gilt für die Laufbahn des mittleren 
Gesundheitsdienstes bei den staatlichen und kom­
munalen Gesundheitsämtern in Bayern. 

(2) Soweit diese Verordnung keine Regelungen 
enthält, sind die Vorschriften der Laufbahnverord­
nung und der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Zweiter Teil 

Zulassung und Ausbildung 

§ 2 

Einstellungsvoraussetzungen . 

(1) In das Beamtenverhältnis auf Probe kann 
eingesteH t werden, wer 

1. die allgemeinen persönlichen Voraussetzungen 
für die Berufung in das Beamtenverhältnis er­
füllt; 

2. das 35. Lebensjahr, bei Schwerbehinderten das 
40. Lebensjahr, noch nicht vollendet hat; 

3. den mittleren Schulabschluß, den qualifizieren­
den Hauptschulabschluß oder den Hauptschul­
abschluß und eine abgeschlossene förderliche 
Berufsausbildung nachweist ; die genannten 
Schulabschlüsse werden durch einen nach An­
hörung des Landespersonalausschusses vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand er­
setzt; 

4. die Prüfung für Desinfektoren bestanden hat; 

5. an einer mindestens viermonatigen fachtheore­
tischen Ausbildung zur Vorbereitung auf die An­
stellungsprüfung für den mittleren Gesund­
heitsdienst t~ilgenommen und diese Prüfung be­
standen hat ; 

6. in hauptberuflicher Tätigkeit 

a) sich im Aufgabenbereich des mittleren Ge­
sundheitsdienstes bei einem Gesundheitsamt 
ein Jahr und sechs Monate bewährt hat, 

b) einen Monat in einem Krankenhaus an der 
Pflege von Patienten mit übertragbaren 
Krankheiten mitgewirkt hat, 
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c) zwei Wochen an einem Landesuntersuchungs­
amt für das Gesundheitswesen den Umgang 
mit Untersuchungsmaterial erlernt hat; 

7. im Maschinenschreiben mindestens 100 An­
schläge in der Minute leistet. 

(2) Die Bewährungszeit nach Absatz 1 Nr. 6 
Buchst. a verlängert sich um Zeiten der Beur:lau­
bung oder Arbeitsunfähigkeit, die über zwölf Wo­
chen hinausgehen. 

§ 3 

Fachtheoretische Ausbildung 

(1) In der fachtheoretischen Ausbildung sind 
Kenntnisse und Fertigkeiten auf folgenden Gebie­
ten (Lehrfächer) zu vermitteln: 

1. Recht und Verwaltung, Berufe des Gesundheits­
wesens, 

2. Biologie, 

3. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten, 

4. allgemeine Hygiene einschließlich der Auswir­
kungen von Umwelteinflüssen auf die Gesund­
heit. 

(2) Die fachtheoretische Ausbildung wird von 
der Akademie für das öffentliche Gesundheitswe­
sen im Bayerischen Staatsministerium des .Innern 
(Akademie) im Rahmen eines Lehrgangs zur Vorbe­
reitung auf die Anstellungsprüfung für den mittle­
ren Gesundheitsdienst durchgeführt. 

§4 

Zulassungsvoraussetzungen 
für den Lehrgang 

(1) Zum Lehrgang kann zugelassen werden, wer 
die Voraussetzungen nach § 2 Abs . l Nrn.l bis 4 er­
füllt. 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung zum 
Lehrgang trifft die Akademie. 

§ 5 

Lehrgangsbescheinigung 

Über die ordnungsgemäße Teilnahme am Lehr­
gang stellt die Akademie eine Bescheinigung aus. 

Dritter Teil 

Anstellungsprüfung 

§ 6 

Durchführung der Prüfung 

1 Die Anstellungsprüfung führt die Akademie 
durch, die zugleich Prüfungs amt ist. 2Dem Prü­
fungsamt obliegen insbesondere die Aufgaben 
nach § 13 Abs. 1 Nm. 1 bis 5 und ~ sowie § 13 Abs. 2 
Nm. 2 und 4 APO. 

§ 7 

Bestellung, Zusammensetzung 
und Beschlußfassung 

des Prüfungsausschusses 

(1) Die Akademie bestellt einen Prüfungsaus­
schuß. 

(2) IDer Prüfungsausschuß besteht aus einem 
vorsitzenden Mitglied und drei weiteren Mitglie­
dern. 2Für jedes Mitglied wird ein stellvertretendes 
Mitglied bestellt. 3Das vorsitzende Mitglied und 
sein stellvertretendes Mitglied müssen die Befähi­
gung für den höheren öffentlichen Gesundheits­
dienst besitzen. 

(3) IDie Mitglieder des Prüfungsausschusses 
werden auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. 2 Die 
Mitgliedschaft endet 

1. mit dem Ausscheiden aus dem Hauptamt, für 
Mitglieder, die in den Ruhestand treten, jedoch 
nicht vor Abschluß einer laufenden Prüfung, 

2. mit dem Wechsel der obersten Dienstbehörde 
oder 

3 . mit der Abberufung durch die Akademie aus 
wichtigem Grund. 

(4) IDer Prüfungsausschuß entscheidet mit Stim­
menmehrheit. 2Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. 

§ 8 

Prüfer 

Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mit­
glieder des Prüfungsausschusses und ihre Stellver­
treter. 

§ 9 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung ist zugelassen, wer am Lehrgang 
nach § 3 Abs. 2 ordnungsgemäß teilgenommen hat. 

(2) Die Prüfungen werden unter Angabe der Zu­
lassungsvoraussetzungen mindestens sechs Wochen 
vor Beginn des ersten Prüfungs abschnitts durch 
Aushang in der Lehrgangsstätte bekanntgemacht. 

(3) 1 Die zugelassenen Personen werden zum 
schriftlichen, mündlichen und praktischen Ab­
schnitt der Prüfung geladen. 2Mit der Ladung sind 
die zugelassenen Hilfsmittel bekanntzugeben. 3Die 
Prüfungs teilnehmer haben die Hilfsmittel selbst zu 
beschaffen. 

§ 10 

Prüfungsabschni tte 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen, 
mündlichen und praktischen Abschnitt. 

§11 

Schriftliche Prüfung 

Die schriftliche Prüfung umfaßt je eine Aufgabe 
aus den in § 3 Abs. 1 genannten Lehrfächern mit 
einer Bearbeitungszeit von je zwei Stunden. 
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§ 12 

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die 
in § 3 Abs. 1 genannten Lehrfächer. 

(2) 1 Für die einzelnen Prüfungsteilnehmer ist 
eine Gesamtprüfungsdauer von etwa 30 Minuten 
vorzusehen. 2In der Regel werden vier Prüfungs­
teilnehmer gemeinsam geprüft. 

(3) Für jedes Lehrfach wird eine Einzelnote er­
teilt. 

§ 13 

Praktische Prüfung 

(1) Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die 
in § 3 Abs. 1 Nm. 3 und 4 genannten Lehrfächer. 

(2) 1 Die praktische Eignung der Prüfungsteil­
nehmer wird anhand praktischer Tätigkeiten und 
durch Ergänzungsfragen festgestellt . 2Für jeden 
Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprüfungsdauer 
von 60 Minuten vorzusehen; § 12 Abs. 3 gilt entspre­
chend. 3§ 23 Abs. 1 Satz 4 APO ist nicht anzuwen­
den, soweit die Prüfer an der Notengebung nicht 
beteiligt sind. 

§14 

Gesamtnoten, Gesamtprüfungsnote 

(1) Für jeden Prüfungsabschnitt ist eine Ge­
samtnote auf zwei Dezimalstellen zu errechnen, in­
dem die Summe der Einzelnoten durch deren Zahl 
geteilt wird. 

(2) 1 Die Gesamtprüfungsnote ist aus der durch 
sechs geteilten Summe der Gesamtnoten der einzel­
nen Prüfungsabschnitte zu errechnen. 2Hierbei 
zählt die Gesamtnote des schriftlichen Prüfungsab­
schnitts dreifach und die des mündlichen Prü­
fungsabschnitts zweifach. 

§ 15 

Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung hat nicht bestanden, wer in einem 
der drei Prüfungsabschnitte eine schlechtere Ge­
samtnote als "ausreichend" oder im schriftlichen 
oder im mündlichen Abschnitt zweimal die Note 
"ungenügend" oder dreimal eine schlechtere Note 
als "ausreichend" erhalten hat. 

§ 16 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

. Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden 
haben, erhalten 

1. ein Prüfungszeugnis, aus dem ihre Gesamtprü­
fungsnote nach Notenstufe und Zahlenwert und 
die erreichte Platzziffer zu ersehen sind, 

2. eine Bescheinigung mit den Einzelnoten. der 
schriftlichen, mündlichen und praktischen Prü­
fung. 

§ 17 

Wiederholung der Prüfung 

(1) 1 Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung wie­
d~rhol~n wollen, müssen am ersten Prüfungster­
mm tellnehmen, der nach der Aushändigung des 
Prüfu~gszeugnisses oder der Bescheinigung über 
das NIchtbestehen der Prüfung stattfindet. 2Kön­
nen Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die sie nicht 
zu vertreten haben, an dem Prüfungstermin nicht 
teilnehmen, so sind sie auf Antrag zu dem nächsten 
Termin zuzulassen, der nach dem Wegfall des Hin­
dernisses stattfindet. 

(2) Ein Antrag auf Wiederholung der Prüfung ist 
innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses beim Prüfungsamt einzurei­
chen. 

Vierter Teil 

Schlußvorschriften 

§ 18 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 1990 
in Kraft. . 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Zulassung zur Laufbahn des mittleren Gesund­
heitsdienstes vom 7. Oktober 1969 (GVBI S.341, 
BayRS 2038-3-2-19-1) außer Kraft. 

§ 19 

Übergangsregelung 

In das Beamtenverhältnis auf Probe kann bis 
zum 31. Dezember 1991 auch eingestellt werden, 

1. wer nach §§ 1 bis 15 der Bekanntmachung über 
Lehrgang, Prüfung und Vorbereitungszeit für 
Gesundheitsaufseher im öffentlichen Gesund­
heitsdienst vom 30. November 1951 (BayBSVI I 
S. 216) ausgebildet und geprüft ist und 

2. die Voraussetzungen nach § 2 Abs.1 Nm. 1,3, 6 
und 7 erfüllt. 

München, den 9. September 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
des Innern 

Dr. Edmund Stoiber, Staatsminister 
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791-3-153-U 

Verordnung 
über das Naturschutzgebiet 

"Lechauwald bei Unterbergen " 

Vom 25. September 1990 

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 2 Satz 2 Und 
Art. 37 Abs. 2 Nr.l des Bayerischen Naturschutzge­
setzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staats­
ministerium für Landesentwicklung und Umwelt­
fragen folgende Verordnung: 

§ 1 

Schutzgegenstand 

Der südlich von Augsburg westlich des Lechs bei 
Unterbergen gelegene Auwald mit seinen Heide­
flächen und Waldgesellschaften wird unter der Be­
zeichnung "L~chauwald bei Unterbergen" in den 
in § 2 näher bezeichneten Grenzen als Naturschutz­
gebiet geschützt. 

§ 2 

Schutzgebietsgrenzen 

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von ca. 
363 ha und liegt in der Gemeinde Prittriching, 
Gemarkung Prittriching, Landkreis Landsberg 
a . Lech, der Gemeinde Schmiechen, Gemarkungen 
Unterbergen und Schmiechen, der Gemeinde Mer­
ching, Gemarkung Merching, Landkreis Aichach­
Friedberg und der Gemeinde Oberottmarshausen, 
Gemarkung Oberottmarshausen, Landkreis Augs­
burg. 

(2) 1 Die Grenzen des Schutzgebiets ergeben sich 
aus den SchutzgebietskarteIL (Anlagen) im Maß­
stab 1: 25.00.0 und 1: 10.000, die Bestandteil dieser 
Verordnung sind. 2Maßgebend für den Grenzver­
lauf ist die Karte A. 3Die Nutzungszonen I, II und 
III (§ 5 Nr. l Buchst. a , bund c) sind in der Karte B 
festgelegt. 

§ 3 

Schutzzweck 

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebiets ist 
es, 

1. den Lechauwald als Vegetationsbrücke zwi­
schen Alpen und Jura, als Klimaschutz und als 
wichtigstes Landschaftselement der Lech­
Wertach-Ebene zu erhalten, 

2. den Weiden- und Grauerlenauwald in der vor­
handenen Struktur und Zusammensetzung aus 
vegetationskundlichen und ornithologischen 
Gründen als großen zusammenhängenden Le­
bensraum zu sichern, 

3. die Magerrasen und trockenheitsliebenden 
(xerophilen) Waldgesellschaften mit ihrem Ar­
tenreichtum an Pflanzen und Tieren vor Eingrif­
fen zu bewahren, 

4. die Standortverhältnisse des gesamten Biotops, 
insbesondere den Bodenwasserhaushalt, zu 
schützen und 

5. die Schönheit und Eigenart des Landschaftsbil­
des zu erhalten. 

§4 

Verbote 

(1) INach Art.7 Abs.2 BayNatSchG sind alle 
Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Be­
schädigung oder Veränderung des Naturschutzge­
biets oder seiner Bestandteile oder zu einer nach­
haltigen Störung führen können. 

2Es ist deshalb vor allem verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinn der Bayerischen 
Bauordnung zu errichten oder zu ändern, 

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttun­
gen, Ablagerungen, Planierungen, Grabungen, 
Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen 
oder die Bodengestalt in sonstiger Weise zu ver­
ändern, 

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige oder Plätze anzu­
legen oder bestehende zu verändern oder Lang­
laufloipen anzulegen, 

4. oberirdisch über den zugelassenen Gemeinge­
brauch hinaus oder unterirdisch Wasser zu ent­
nehmen, die natürlichen Wasserläufe und Was­
serflächen einschließlich deren Ufer, den 
Grundwasserstand oder den Zu- und Ablauf 
des Wassers zu verändern oder neue Gewässer 
anzulegen, 

5. Leitungen zu errichten oder zu verlegen, 

6. Wacholderbestände zu beseitigen, 

7. auf den Brennen (trockenen Kiesstandorten) 
umzubrechen, zu düngen, Gehölze einzubrin­
gen oder Schafkoppelhaltung zu betreiben, 

8. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und 
Pflanzen zu stören oder zu verändern, insbe­
sondere sie durch chemische oder mechanische 
Maßnahmen zu beeinflussen, 

9. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen, 

10. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu ent­
nehmen oder zu beschädigen oder deren Wur­
zeln, Knollen oder Zwiebeln auszureißen, aus­
zugraben oder mitzunehmen, 

11. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fan­
gen oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder 
Gelege solcher Tiere fortzunehmen oder zu be-
schädigen, . 

12 . Sachen im Gelände zu lagern, 

13. Feuer zu machen, 

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, 

15. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt­
schaftliche Nutzung auszuüben. 
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(2) Ferner ist verboten: 

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid­
meten Straßen oder vom Landratsamt gekenn­
zeichneten Wegen mit Fahrzeugen aller Art oder 
mit Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzu­
stellen sowie außerhalb der zugelassenen Wege 
zu reiten, 

2. in der Nutzungszone I (§ 2 Abs.2, § 5 Nr.l 
Buchst. a) die öffentlichen und privaten Straßen 
und Wege sowie die vom örtlich zuständigen 
Landratsamt markierten Pfade und Steige zu 
verlassen; dies gilt nicht für Grundeigentümer 
oder sonstige Berechtigte, 

3. zu zelten oder zu lagern, 

4. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwie­
dergabegeräte zu benutzen, 

5. Hunde frei laufen zu lassen; ausgenommen sind 
Jagdhunde beim Einsatz nach § 5 Nr. 3 dieser 
Verordnung. 

§ 5 

Ausnahmen 

Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7 
Abs.2 und 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verord­
nung sind: 

1. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliehe Bo­
dennutzung auf bisher forstwirtschaftlieh ge­
nutzten Flächen, und zwar 

a) in der Nutzungszone I (§ 2 Abs. 2) mit dem 
Ziel, den charakteristischen Zustand der 
feuchten Grauerlenwälder zu erhalten, 

b) in der Nutzungszone II (§ 2 Abs. 2) mit dem 
Ziel, die Waldungen in ihrer derzeitigen 
Baumartenzusammensetzung zu erhalten 
oder einer der natürlichen Vegetation ent­
sprechenden standortheimischen Baum­
artenzusammensetzung zuzuführen, wobei 
Kiefer und Fichte nur bis Truppgröße und 
insgesamt nicht über 10 v. H . des Baumarten­
anteils pro Grundstück eingebracht werden 
dürfen, 

c) in der Nutzungszone III (§ 2 Abs. 2) mit dem 
Ziel, die standortheimische Bestockung zu 
erhalten oder wiederherzustellen, wobei 
Fichte nur bis Truppgröße eingebracht wer­
den darf, 

sowie Maßnahmen des Forstschutzes; .es gelten 
jedoch § 4 Abs. 1 Nm. 6 und 7, 

2. außerhalb der Nutzungszonen I, II und III die 
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden­
nutzung auf bisher landwirtschaftlich genutz­
ten Flächen in Form der Wiesen - und Ackern u t­
zung sowie die ordnungsgemäße forstwirt­
schaftliche Bodennutzung auf bisher forstwirt­
schaftlich genutzten Flächen; es gelten jedoch 
§ 4 Abs.l Nm. 6 und 7, 

3. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Auf­
gaben des Jagdschutzes, 

4. die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei 
sowie der notwendigen Fischhege am Lochbach 
und an der Fischweiherkette und durch Jahres­

. karteninhaber am westlichen Lechufer, 

5. Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen, 
Wegen, Gewässern und Dränungen im gesetz­
lich zulässigen Umfang sowie die Gewässerauf­
sicht, 

6. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserver- und Abwasserentsor­
gungs-, Energieversorgungs- und Fernmelde­
anlagen, 

7. die militärische Nutzung im bisherigen Um­
fang in dem in der Schutzgebietskarte Buch­
stabe A festgelegten Bereich, 

8. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen 
oder Schildern, die auf den Schutz oder die Be­
deutung des Gebiets hinweisen, oder von Weg­
markierungen, Warntafeln, Ortshinweisen, 
Sperrzeichen oder sonstigen Absperrungen, 
wenn die Maßnahme auf Veranlassung des ört­
lich zuständigen Landratsamts erfolgt, 

9. die zur Erfüllung der Verkehrssicherungs­
pflicht notwendigen Maßnahmen; Maßnah­
men, die zu einer wesentlichen Veränderung 
führen, bedürfen jedoch der vorherigen Geneh­
migung der örtlich zuständigen Regierung, 

10. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebiets notwendigen und von den Na­
turschutzbehörden angeordneten Überwa­
chungs-, Schutz- und Pflegernaßnahmen. 

§ 6 

Befreiungen 

(1) Von den Verboten des Bayerischen Natur­
schutzgesetzes und dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG im Einzelfall Befreiung erteilt 
werden. 

(2) Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist 
die Regierung, in deren Bereich das Vorhaben aus­
geführt werden soll, soweit nicht nach Art . 49 
Abs.3 Satz 1 Halbsatz 5 BayNatSchG das Staats­
ministerium für Landesentwicklung und Umwelt­
fragen zuständig ist. 

§ 7 

Ordnungswidrigkei ten 

NachArt. 52 Abs . 1 Nr. 3, Art. 7 Abs. 3 Satz 4 Bay­
NatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig Verboten des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nm. 1 bis 
15 oder § 4 Abs. 2 Nm. 1 bis 5 zuwiderhandelt. 

§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 18. Oktober 1990 in 
Kraft. 

München, den 25. September 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Alfred Die k, S taa tsminister 
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